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Entwurf

An die
Bezirksregierungen
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf,
Köln, Münster

Nachrichtlich:
- Städte- und Gemeindebund NRW
- Städtetag NRW
- Landkreistag NRW
- Hauptpersonalrat Grund- und Hauptschulen

Qualitätsoffensive Hauptschule / Ausbau des Ganztagsangebotes
an Hauptschulen

hier: Genehmigung des erweiterten Ganztagsbetriebs / Zu-
weisung und Verwendung des Ganztagszuschlags

1. Runderlass vom XX.01.2006–53-…….
2. Runderlass vom 15.03.2004–514-6.08.01.01-41956

Die Stärkung der Hauptschulen ist eines der bedeutenden bildungspoli-
tischen Ziele des Landes. Der Ausbau des Ganztagsangebots ist ein
zentraler Teil der „Qualitätsoffensive Hauptschule“ zur Erneuerung und 
Stärkung der Hauptschule. Er wird begleitet von umfangreichen Maß-
nahmen zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts und der Abschlüsse.
Ziel ist die Entwicklung eines neuen Leitbilds für die Schulform Haupt-
schule.
Im Rahmen der Qualitätsoffensive Hauptschule stellt das Land nach
Maßgabe des Haushalts aufbauend bis 2012 Mittel für die Einrichtung
erweiterter, gebundener Ganztagsangebote an Hauptschulen bereit.
Darüber hinaus öffnet das Land die Mittel aus dem Bundesprogramm
„Initiative Bildung und Betreuung“ (IZBB) für investive Maßnahmen der 
Schulträger.
Der Ausbau der Ganztagsangebote an Hauptschulen zielt insbesondere
auf eine umfassende Verbesserung der Startchancen für Kinder und
Jugendliche an den Hauptschulen:
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Lernschwächere und Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen
Milieus

 Verbesserung der Chancen beim Übergang in Ausbildung und Be-
ruf.

Erweiterte Ganztagsangebote tragen dazu bei durch
 bessere individuelle Förderung insbesondere lernschwacher Schü-

lerinnen und Schüler
 Verbesserung von Lernklima und Lernbereitschaft
 außerunterrichtliche Angebote zur Persönlichkeitsbildung und zur

Förderung der Ausbildungs- und Berufsreife in Zusammenarbeit mit
Einrichtungen der Jugendhilfe und Partnern aus Wirtschaft und
Handwerk, Kultur und Sport.

Hierfür stellt das Land ab dem Jahr 2006 Haushaltsmittel bereit.

1. Grundlagen

1.1 Schulen, die nach Maßgabe dieses Erlasses den Ganztagsbe-
trieb aufnehmen oder erweitern, sind Ganztagsschulen gemäß §
9 Abs. 1 SchulG.

1.2 Soweit in diesem Erlass keine abweichenden Regelungen ge-
troffen werden, gilt für den Ganztagsbetrieb der Bezugserlass.

2. Zielgruppe

Bewerben können sich alle Hauptschulen des Landes. Voraussetzung
ist eine nach schulfachlicher Einschätzung voraussichtlich dauerhaft
gesicherte Schulgröße mit mindestens zwei Parallelklassen in den Jahr-
gangsstufen 7-10.
Vorrangig berücksichtigt werden Hauptschulen, die ihren Bildungsauf-
trag unter besonders schwierigen Bedingungen erfüllen. Indikatoren
dafür sind insbesondere
 ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern

mit Migrationshintergrund
 besonders schwierige sozialräumliche Gegebenheiten am Schul-

standort
 ein hoher Anteil von Schülerinnen und Schülern mit besonders aus-

geprägtem individuellem Förderbedarf, der sich z.B. in hohen Quo-
ten von Klassenwiederholungen, Abgängern ohne Schulabschluss
oder der Zahl der Hilfen zur Erziehung niederschlägt.

Darüber hinaus können unter Berücksichtigung der regionalen schul-
fachlichen Erfordernisse auch Schulen berücksichtigt werden, die die
o.g. Indikatoren nicht ausgeprägt aufweisen, die jedoch als Ganztags-
oder Halbtagshauptschulen zum Beispiel unter dem Aspekt der indivi-
duellen Förderung vorbildhafte Konzepte für Nachmittagsangebote oder
besondere pädagogische Konzepte zur Integration von Kindern mit
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zuständigen Schulaufsicht zu überprüfen und nach schulfachlichen Ge-
sichtspunkten zu bewerten.

3. Anforderungen
Bestandteil des Antragsverfahrens und Voraussetzung für die Geneh-
migung der Aufnahme des Ganztagsbetriebs ist die Vorlage des Ganz-
tagskonzepts der jeweiligen Schule nach Maßgabe des Bezugserlas-
ses. Das Ganztagskonzept muss für alle Jahrgangsstufen ein verbindli-
ches Ganztagsangebot vorsehen. Ganztagsbetrieb mit Teilen von Jahr-
gangsstufen ist unzulässig. Ausnahmen hiervon sind nur möglich, wenn
im Einzelfall zwingende schulfachliche Gründe vorliegen. Die Ausnah-
me bedarf der Genehmigung durch die oberste Schulaufsicht. Voraus-
setzung für eine Genehmigung ist, dass die Erteilung des Regelunter-
richts und die Verwendung des Ganztagszuschlags gemäß Nr. 4 si-
chergestellt sind und durch die Ausnahmeregelung nachweislich kein
personeller Mehrbedarf entsteht.

4. Verwendung des Ganztagszuschlags

4.1 Lehrkräfte

Von den Stellen des Ganztagszuschlags gemäß Nr. Fehler! Ver-
weisquelle konnte nicht gefunden werden. des Bezugserlasses
sind zwei Drittel durch Lehrkräfte zu besetzen.

Nach Maßgabe von Nr. 1 des Runderlasses vom 15.03.04 –514-
6.08.01.01-41956 – kann eine Stelle je Schule mit einer sozialpä-
dagogischen Fachkraft besetzt werden. Bei Vorliegen eines
besonderen pädagogischen Bedarfs kann die zuständige obere
Schulaufsicht die Beschäftigung einer weiteren sozialpädagogischen
Fachkraft im Umfang von bis zu einer Stelle auf einer Stelle des
Ganztagszuschlags genehmigen, wenn sichergestellt ist, dass die
Schule die entsprechenden Stellenanteile ohne Beeinträchtigung
des Pflichtunterrichts und des Ganztagsangebots dauerhaft dafür
einsetzen kann.

Ich bitte um Beachtung der unter Nr. 4 des Runderlasses vom
15.03.04 - 514-6.08.01.01-41956 - getroffenen Regelung.

Der Ersatz von kommunalen Schulsozialarbeitern durch Landesbe-
schäftigte läuft der Zielsetzung des Ganztagsprogramms zuwider.

4.2 Pädagogische Angebote zur Unterstützung und Ergänzung des
Unterrichts
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Mittel für freie und besetzbare Stellen des Ganztagszuschlags (Ge-
genwert: 51.000 € je Stelle und Jahr) im Rahmen des Ganztags-
konzepts zur Finanzierung von pädagogischen Angeboten zur
Unterstützung und Ergänzung des Unterrichts verwendet werden.
Für die Bereitstellung und Verwendung der Mittel gelten die nachfol-
genden Maßgaben.

4.2.1 Über den Umfang der Nutzung von Mitteln aus Stellen bzw.
Stellenanteilen und deren Verwendung im Rahmen des
Ganztagskonzepts entscheidet die Schule. Die Bereitstel-
lung der Mittel ist durch die Schule unter Angabe der Ver-
wendungszwecke jeweils bis zum 31. März für das folgende
Schuljahr bei der zuständigen Bezirksregierung zu beantra-
gen.

4.2.2 Die Mittel sind zu verwenden für die Finanzierung der per-
sonellen Kosten von zusätzlich oder ergänzend zum Re-
gelunterricht bereitgestellten pädagogischen Angeboten im
Ganztagsbereich, die nach Maßgabe des Ganztags-
konzepts der Schule durch Dritte erbracht werden. Dies
sind insbesondere Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der
Jugendhilfe, Sportvereinen, Kultureinrichtungen, Künstle-
rinnen und Künstlern sowie zur Förderung der Berufs- und
Ausbildungsreife in Zusammenarbeit mit Betrieben, Institu-
tionen des Handwerks und der Wirtschaft oder Einrichtun-
gen der Berufsbildung. Die Zusammenarbeit mit Berufskol-
legs ist erwünscht.

4.2.3 Der Einsatz nicht lehrenden Personals kann im Rahmen
von Gestellungs- oder Werkverträgen erfolgen. In den Fäl-
len, wo der Abschluss von Arbeitsverträgen mit Einzelper-
sonen unabweisbar ist, sollen zunächst befristete Arbeits-
verträge abgeschlossen werden. Soweit die Voraussetzun-
gen gemäß § 59 Abs. 4 SchulG gegeben sind, erfolgt der
Abschluss der Verträge durch die Schulleitung, in den übri-
gen Fällen auf Vorschlag und im Einvernehmen mit der
Schule durch die zuständige Schulaufsichtsbehörde. Die
Bewirtschaftung der bereitgestellten Mittel erfolgt durch die
Bezirksregierung.

4.2.4 Die Finanzierung sonstiger Kosten der personellen oder
sächlichen Ausstattung aus diesen Mitteln ist ausgeschlos-
sen.

4.2.5 Der Nachweis über die zweckgemäße Verwendung der Mit-
tel ist der Bezirksregierung nach Abschluss des jeweiligen
Schuljahres bis zum 31.12. vorzulegen.



Seite 5 / 64.3 Das Stundenvolumen bzw. die Mittel gemäß Nr. 4.2 des Ganz-
tagszuschlags dürfen nicht zur Abdeckung des Unterrichts im
Rahmen der Stundentafel verwendet werden.

5. Investive Maßnahmen des Schulträgers
Zu den erforderlichen investiven Maßnahmen für die Durchführung des
Ganztagsbetriebs erhält der Schulträger nach Maßgabe verfügbarer
Haushaltsmittel auf Antrag Zuwendungen im Rahmen des Bundespro-
gramms „Initiative Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB). Bedingun-
gen und Verfahren werden durch gesonderten Erlass geregelt (Runder-
lass vom ….).

6. Verfahren / Genehmigung
Der Antrag auf Einrichtung des erweiterten Ganztagsbetriebs ist vom
Schulträger an die zuständige Bezirksregierung zu richten.
Für Schulen, die die Aufnahme des Ganztagsbetriebs nach diesem Er-
lass ab 01.02.2006 beabsichtigen, muss der Antrag bis zum 20.01.2006
bei der Bezirksregierung eingegangen sein. Bei vorgesehenem Beginn
des Ganztagsbetriebs zum 01.08.06 ist Antragsschluss der 15. März
2006.
Soweit nach Maßgabe dieses Erlasses bestehende Hauptschulen in
Halbtagsform den Ganztagsbetrieb aufnehmen, sind die Bestimmungen
des § 81 Abs. 2 und 3 SchG zu beachten.
Über die genannten Bestimmungen des Schulgesetzes hinaus muss
der Antrag enthalten:
 die verbindliche Erklärung des Schulträgers, dass die räumlichen,

ggf. personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Aufnahme
des Ganztagsbetriebs gegeben sind bzw. bis zur Aufnahme des
Ganztagsbetriebs geschaffen werden

 die verbindliche Erklärung des Schulträgers und der Schule, zu wel-
chem Zeitpunkt der Ausbau des Ganztagsbetriebs begonnen wird

 das Ganztagskonzept der Schule mit einer verbindlichen Zeitpla-
nung zur Umsetzung.

Die Bezirksregierung prüft und bewertet die Anträge der Schulträger
unter schulaufsichtlichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung
der in diesem Erlass genannten Kriterien und erstellt eine Rangfolge
der Bewerbungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Genehmigungen
werden in Abstimmung mit dem MSW erteilt. Hierzu finden jeweils ge-
meinsame Dienstbesprechungen statt.

7. Umsetzung
Soweit die rechtlichen, sächlichen, personellen und konzeptionellen
Voraussetzungen gegeben sind, kann die Schule entsprechend der
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nehmen. Die Aufnahme des Ganztagsbetriebs erfolgt in der Regel
schrittweise ab der Jahrgangsstufe 5.

So lange sich der Ganztagsbetrieb im Aufbau befindet, erfolgt die Zu-
weisung der Stellen des Ganztagszuschlags gemäß der von der Schule
vorgelegten verbindlichen Umsetzungsplanung und der voraussichtli-
chen Schülerzahl im Ganztagsbetrieb im entsprechenden Schuljahr.
Für ein halbes Jahr vor und während der Aufbauphase des Ganztags-
betriebs können je Schule bis zu 1,0 Stellen für Planungs- und Koordi-
nationsaufgaben zugewiesen werden. Hierüber entscheidet die zustän-
dige Schulaufsicht unter Berücksichtigung der Größe der Schule und
des Aufgabenumfangs im Rahmen freier und besetzbarer Stellen nach
pflichtgemäßem Ermessen. Der der Schule bei Vollausbau rechnerisch
zustehende Ganztagszuschlag von 30 Prozent auf den Grundbedarf
darf dadurch nicht überschritten werden.

8. Unterstützung der Schulen

Für die Aufbauphase der Ganztagsangebote steht bei den Bezirksregie-
rungen jeweils ein Ansprechpartner zur Verfügung, der die Schulen
konzeptionell und organisatorisch berät und bei der Vernetzung unter-
stützt.
Beispiele guter Praxis werden landesweit über das Hauptschulportal
verfügbar gemacht.

9. Rechenschaftspflicht

Die Schulen berichten zum 31.10. eines jeden Jahres in strukturierter
Form über die Verwendung des Ganztagszuschlags an die Bezirksre-
gierung. Die Bezirksregierungen berichten in zusammenfassender
Form bis zum 31.12. eines jeden Jahres an das Ministerium.

10.Wissenschaftliche Begleitung

Der Ausbau der erweiterten Ganztagsangebote an Hauptschulen wird
wissenschaftlich begleitet. Mit Antragstellung verpflichten sich die Schu-
len zur Mitarbeit im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung.

In Vertretung

Günter Winands


